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EuGH-Urteil  Arbeitsschutz - Tägliche Ruhezeit kommt zur wöchentlichen Ruhe-

zeit hinzu 

 

Tägliche und wöchentliche Ruhezeiten dürfen sich nicht überschneiden. Die unter-

schiedlichen Ruhezeiten sind zwei autonome Rechte von Beschäftigten, die unab-

hängig voneinander eingehalten werden müssen. Beide sind daher nacheinander 

zu gewähren, auch wenn sie direkt aufeinander folgen. Dann sind sie zu einer Ge-

samtruhezeit zusammenzurechnen. 

Die europäische Arbeitszeitrichtlinie gewährt Beschäftigten zwei unterschiedliche Ruhe-

zeiten: eine wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 Stunden und eine tägliche Ruhe-

zeit von mindestens elf Stunden. 

Wie diese zu gewähren sind, wenn sie unmittelbar aufeinander folgen, sorgte aktuell für 

Streit im Fall eines Lokführers aus Ungarn. 

Das war der Fall 

Für den Lokführer galt laut Tarifvertrag eine wöchentliche Mindestruhezeit von 42 Stun-

den - also weit mehr als die EU-rechtlich vorgegebenen 24 Stunden. Das nahm die Ar-

beitgeberin zum Anlass, um dem Lokführer in bestimmten Fällen seine tägliche elfstün-

dige Ruhezeit zu versagen. Diese gewährte sie ihm nämlich dann nicht, wenn sie der wö-

chentlichen Ruhezeit (oder auch Urlaubstagen) unmittelbar vorausging oder nachfolgte. 

Das Argument der Arbeitgeberin: Weil die wöchentliche Ruhezeit weit über den EU-

rechtlich vorgegebenen 24 Stunden liegt, sei mit ihr in einem solchen Fall dann auch die 

tägliche Ruhezeit von elf Stunden gleich mit abgegolten - die tägliche Ruhezeit sei dann 

also Teil der wöchentlichen Ruhezeit. Dagegen klagte der Lokführer vor einem ungari-

schen Gericht. Dieses wandte sich mit dem Fall an den EuGH. 

Das sagt das Gericht 

Der EuGH stellte klar: Die tägliche Ruhezeit ist nicht Teil der wöchentlichen Ruhezeit. Sie 

ist vielmehr zusätzlich zu gewähren, auch wenn sie der wöchentlichen Ruhezeit unmittel-

bar vorausgeht oder nachfolgt. Das gilt auch dann, wenn die wöchentliche Ruhezeit län-

ger ist als von der Arbeitszeitrichtlinie vorgegeben. Eine günstigere Regelung zur wö-

chentlichen Ruhezeit schmälert nicht das Recht auf die tägliche Mindestruhezeit. 

Beide Ruhezeiten verfolgen laut EuGH teils unterschiedliche Ziele. Die tägliche Ruhezeit 

ermöglicht es Beschäftigten, sich für eine bestimmte Anzahl von Stunden aus ihrer Ar-

beitsumgebung zurückziehen. Die wöchentliche Ruhezeit ermöglicht es, sich pro Sieben-
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tageszeitraum auszuruhen. Folglich ist den Beschäftigten die tatsächliche Inanspruch-

nahme beider Rechte zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass sich beide Ruhezeiten nicht 

überschneiden dürfen. Sie folgen vielmehr nacheinander. 

Praxishinweis 

In Deutschland setzt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) die Vorgaben zu den Ruhezeiten aus 

der Arbeitszeitrichtlinie um: 

 

 § 5 Abs. 1 ArbZG: Beschäftigte müssen nach Feierabend eine tägliche elfstündige 

Ruhezeit haben (in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kann sie auf zehn 

Stunden verkürzt werden). 

 § ArbZG: Die wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 Stunden ist durch die 

Sonntagsruhe gewährleistet (bzw. durch Ersatzruhetage für Sonntagsarbeit, § 11 

ArbZG). 

Nach der Entscheidung des EuGH steht fest: Diese beide Ruhezeiten dürfen sich nicht 

überschneiden, auch wenn sie unmittelbar aneinander angrenzen. Sie sind beide vollum-

fänglich nacheinander zu gewähren und ergeben dann eine Gesamtruhezeit von 35 

Stunden (bzw. 34 Stunden bei verkürzter täglicher Ruhezeit). Dies wirkt sich in Deutsch-

land vor allem für Beschäftigte aus, die auch am Wochenende arbeiten müssen. 

Beispiel: Ein Schichtarbeitnehmer arbeitet am Samstag bis 22 Uhr. Danach steht ihm zu-

nächst die tägliche Ruhezeit von elf Stunden zu. Diese endet am Sonntag um 9 Uhr. Soll 

mit dem Sonntag dann auch die wöchentliche Mindestruhezeit von 24 Stunden abgegol-

ten werden (Sonntagsruhe), dürfte er frühestens am Montag um 9 Uhr wieder anfangen 

zu arbeiten. Würde er am Montag schon um 8 Uhr wieder beginnen, hätte der Arbeitge-

ber die vorgegebene 24-Stunden-Ruhe nicht komplett gewährt. 
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